
CONGREGATIO Aus dem Vatikan, 7. Dezember 2011 
PRO CLERICIS 

Prot. N. 20112621 

Sehr geehrter Herr van Rookhuizen-Kuijs! 

Ich beziehe mich auf die Briefe Nr. 20112117 vom 22. Juni, vom 10. 
und vom27. Juli 2011 und Nr. 20112621 vom 2-1. August 2011, mit denen Sie 
hier über die Entscheidung des hochwürdigsten Herrn Bischofs von Haarlem
Amsterdam, die Kirche Unsere liebe Frau vam Outen Rat in Beverwijk zum 
1. Oktober 2010 zu schlieBen, informiert haben. Aus dem Brief Nr. 20112117 
vom 10. Juli haben Sie dieses Dikasterium darum gebeten, die SchlieBung der 
Kirche zu beenden, so dass die Kirche emeut fUr Gottesdienste zur VerfUgung 
steht. 

Nach dem aufmerksamen Studium der Unterlagen teile ich Ihnen mit, 
dass die erwähnte Bitte gegenwärtig nicht als hierarchischer Rekurs gemäI3 
dem kanonischen Recht betrachtet werden kann, weil unter anderem kein 
bischöf1iches Dekret vorliegt. Vor einer solchen Beschwerde ist es stets 
wünschenswert, eine gemeinsame Lösung mit dem zuständigen Oberhirten 
gemäI3 can. 1733 § 1 CIC zu suchen. 

Mit der Bitte, diese Kongregation auf dem Laufenden zu halten, grüI3e 
ich Sie freundlich, und wünsche Ihnen alles wahrhaft Gute im Herrn . 
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Titularerzbischof von Alba marittima 
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